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 Veröffentlicht am 17.12.1980

Norm

ZPO §502 Ca6

Rechtssatz

Der gesetzliche Unterhaltsanspruch wird auch durch die Vereinbarung einer Wertsicherungsklausel nicht zu einem

vertraglichen. Bei Unterhaltsansprüchen führt schon die Anwendung der Umstandsklausel, die den

Unterhaltsverträgen regelmäßig stillschweigend innewohnt, praktisch - auch ohne Vereinbarung der Parteien - zu einer

Aufwertung.
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